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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1990

Norm

TirGVG 1983 §3 Abs1 lith

Rechtssatz

Es ist von einem weiten Verständnis dieser Gesetzesbestimmung auszugehen. Auch Rückabwicklungsforderungen, die

sich aus der Versagung der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung eines (genehmigungsbedürftigen)

Rechtserwerbes ergeben, sind - so gesehen - Forderungen im Zusammenhang mit einem genehmigungsbedürftigen

Rechtserwerb.

Entscheidungstexte

5 Ob 56/90

Entscheidungstext OGH 28.08.1990 5 Ob 56/90
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